Gemeindeverwaltung Heddesheim 

Bauamt  

Fritz Kessler Platz 1

68542 Heddesheim

Einspruch gegen den Bebauungsplan „Nördlich der Benzstraße“ 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Fa. Pfenning wickelt einen nicht unerheblichen Teil ihrer Transporte über Fremd-firmen bzw. Subunternehmer ab. Da aus versicherungsrechtlichen Gründen Fahrzeuge von Fremdfirmen nicht auf dem Pfenning-Firmengelände abgestellt oder geparkt werden dürfen, ist davon auszugehen, dass diese Fahrzeuge, besonders auch während der Einhaltung der Lenk- u. Ruhezeiten in dem gesamten Gewerbegebiet, aber auch im Ort und/oder auf dem Freizeitgelände z.B. Parkplatz Badesee einen Abstellplatz finden müssen. 
Da viele dieser Fahrzeuge über Kühlaggregate verfügen, ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung im Umfeld des Pfenning-Geländes aber auch im übrigen Ortsbereich zu allen Tages- und Nachtzeiten erhebliche Störungen erfahren wird. Hierdurch wird meine Gesundheit zusätzlich geschädigt.  

Gesundheit ist ein hohes Gut, das nicht berücksichtigt wurde. Dauerhaft laufende Motoren für die Kühlung und Verschiebung/Umstellung von Fahrzeugen erzeugen neben Lärm auch erhöhte Umweltbelastungen, die in den Planungsunterlagen keinen realistischen Eingang gefunden haben.  Daher sind die im Bebauungsplanverfahren vorgelegten entsprechenden Gutachten falsch und unvollständig. 
Daher lege ich Einspruch gegen das Bebauungsplanverfahren „nördlich der Benz-strasse“ in Heddesheim ein. 

Vorname, Name: …………………………………………………………………………………… 

Straße, Hausnr.: ……………………………………………………………………………………. 

Postleitzahl, Ort: ……………………………………………………………………………………. 

Datum, Unterschrift …………………………………………………………………………………

